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Pressemitteilung

Bezeichnung ist Ausdruck 
des politischen Selbstverständnisses
B90/Die Grünen und Unabhängigen erheben Einspruch 
gegen die Entscheidung des Wahlausschusses, 
den Namensteil „und Unabhängigen“ zu streichen

Bayreuth – Sabine Steininger, Spitzenkandidatin von Bündnis90/Die Grünen und Ste-
fan Schlags, Spitzenkandidat der Unabhängigen kritisieren den Beschluss des Wahlaus-
schusses, den Namensteil „und Unabhängigen“ aus dem gemeinsamen Wahlvorschlag 
zu streichen und werden dagegen Einspruch einlegen.
 
Entgegen den Ausführungen der Stadt handelt es sich bei den Unabhängigen um eine 
Wählergruppe, die seit 1990 lückenlos unter diesem Namen in gemeinsamen Wahlvor-
schlägen mit Bündnis90/Die Grünen zu Stadtrats- und OB-Wahlen antritt. Der in diesem 
Jahr erstmalig geforderte Nachweis über die Gründung der Wählergruppe 1989 durch 
Vorlage einer Niederschrift über die Zusammenkunft kann bedauerlicherweise nach fast 
25 Jahren nicht mehr erbracht werden. Eine Einsicht in die Prüfunterlagen von 1990 
beim Wahlamt wurde mit dem Hinweis auf längst erfolgte Aktenvernichtung abgelehnt.

„Es ist sehr bedauerlich, dass die Verwaltung den übrigen Mitgliedern des Wahlaus-
schuss nur ihre, sehr eingeschränkte, Sichtweise des Sachverhaltes vermittelt hat. Die 
Vermutung liegt nahe, dass man es sich einfach machen will und eine mögliche Ver-
wechslungsgefahr mit der Liste Kern auf unserem Rücken beseitigt. Die Namenswahl ist 
aber keine Formalität, sondern für die unabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten 
wichtiger Ausdruck ihres politischen Selbstverständnisses.“  so Schlags. 
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Erklärung der Mitglieder der Wählergruppe „Die Unabhängigen“ 
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Einspruch gegen den Beschluss des Wahlausschusses vom 4.2.2014 
Bayreuth, 9. Februar 2014 
 
Sehr geehrter Herr Mader,

gegen den Beschluss des Wahlausschusses vom 4.2.2014, den Namen unseres 
Wahlvorschlages um den Teil „und Unabhängigen“ zu streichen, erhebe ich im 
Namen des Wahlvorschlages Einspruch.

Entgegen dem Bescheid handelt es sich beim Wahlvorschlag durchaus um 
einen gemeinsamen Wahlvorschlag der Partei Bündnis 90/Die Grünen und der 
Wählergruppe „Die Unabhängigen“, die seit der Stadtratswahl 1990 besteht. 
Damit ist den  Bestimmungen aus Art. 25 Abs. 5 Satz 2 Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz - GLKrWG Rechnung getragen, der die Führung des gesamten 
Wahlvorschlagsnamens in der vorliegenden Form sogar zwingend vorschreibt.

Die Wählergruppe hat sich Ende 1989 / Anfang 1990 in der erforderlichen Form 
zusammengefunden. Der von Ihnen im Vorfeld geforderte Nachweis in Form einer 
Niederschrift lässt sich aufgrund der langen Zeit nicht mehr erbringen. Meine 
Nachfrage in Ihrem Amt, ob noch Unterlagen aus der Zulassung des Wahlvorschlages 
zur Stadtratswahl 1990 vorhanden sind, wurde von Ihnen mit Hinweis auf die 
turnusmäßige Aktenvernichtung verneint.

Die Existenz einer Wählergruppe im Wahlvorschlag ist dagegen hinreichend belegt 
durch die Teilnahme an vier Stadtratswahlen 1990, 1996, 2002, 2008 sowie an vier 
OB-Wahlen 1994, 2000, 2006 und 2012, ohne daß der Name des Wahlvorschlages 
beanstandet wurde. 
Ein weiteres Indiz ist die nahezu paritätische Listenaufstellung in allen bisherigen 
Stadtratswahlen.

Die Streichung des Namensteils „und Unabhängigen“ ist dagegen für die 
Kandidatinnen und Kandidaten der Wählergruppe „Die Unabhängigen“ eine 
gravierende Einschränkung Ihrer politischen Willensbildung, da der Unterschied zu 
einer Parteimitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen nicht mehr deutlich wird.

Soweit in dem Beschluss des Wahlausschusses vom 04.02.2014 ausgeführt wird, dass 
aus dem Umstand, dass der (vermeintlich) unzulässige Zusatz bereits bei früheren 
Wahlen geführt wurde, kein Rechtsanspruch auf erneute Anerkennung abgeleitet 
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werden könne, steht dem die rechtsvernichtende Einwendung der Verwirkung 
entgegen. Also selbst wenn der streitgegenständliche Zusatz unzulässig sein sollte, 
hat der Wahlausschuss sein Recht auf Streichung aus § 50 Abs. 4 Satz 2 GLKrWO 
verwirkt. Ein Recht ist verwirkt, wenn der Berechtigte (hier: der Wahlausschuss) es 
längere Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment) und der Verpflichtete 
(hier: Wahlvorschlag Grüne und Unabhängige) sich darauf eingerichtet hat und sich 
nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten auch darauf einrichten durfte, dass 
dieser das Recht nicht mehr geltend machen wird (Umstandsmoment).

Der Verwirkung unterliegen grundsätzlich alle subjektiven Recht und alle 
Rechtspositionen, die gegenüber einem anderen geltend gemacht werden können. 
Der Wahlausschuss hat seine (vermeintlichen) Rechte bereits seit dem Jahr 1990 nicht 
geltend gemacht. Der Wahlvorschlag Grüne und Unabhängige hat sich aufgrund des 
Verhaltens des Wahlausschusses darauf eingerichtet, dass dieser sein (vermeintliches) 
Recht nicht mehr geltend machen wird (und hat sich auch deshalb um eine 
Niederschrift nicht bemüht).

Der vorliegende Beschluss ist somit eine unzulässige Rechtsausübung und verstößt 
gegen Treu und Glauben.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Krause









Stadtratswahl 1990 DIE GRÜNEN und Unabhängigen Stadträte: Korn Helmut U
Engelbrecht Sigrid G
Kolb Werner G
Imhof Harry U

OB-Wahl 1994 DIE GRÜNEN und Unabhängigen Kandidatin: Engelbrecht Sigrid G

Stadtratswahl 1996 DIE GRÜNEN und Unabhängigen
(1. Nominierungsversammlung)

Nach Einwand durch Wahlamt in einer 
2. Nominierungsversammlung geändert in:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängigen Stadträte: Engelbrecht Sigrid G

Kolb Werner G
Guhr Silvia G
Korn Helmut U Nachrücker: Jost Gerhard U

OB-Wahl 2000 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängigen Kandidatin: Gote Ulrike G

Stadtratswahl 2002 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängigen Stadträte: Engelbrecht Sigrid G
Brückner Oskar U
Gote Ulrike G

OB-Wahl 2006 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängigen Kandidatin: Gote Ulrike G

Stadtratswahl 2008 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängigen Stadträte: Lowack Gert G
Gote Ulrike G Nachrückerin: Steininger Sabine G
Engelbrecht Sigrid G Nachrückerin: Sahin Gülcin G
Brückner Oskar U

OB-Wahl 2012 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängigen Kandidat: Schlags Stefan U


